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§ 534 ASVG Regelung der
Beziehungen der Träger der
Sozialversicherung und ihrer

Verbände zu den im Sechsten Teil
genannten Vertragspartnern.

 ASVG - Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.01.2026

1. (1)Bis zum Inkrafttreten der auf Grund der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes abgeschlossenen Verträge mit

den Ärzten und anderen Vertragspartnern zur Erbringung der Sachleistungen der Krankenversicherung sind für

die Regelung dieser Beziehungen die im Zeitpunkt der Kundmachung dieses Bundesgesetzes geltenden Verträge

maßgebend, soweit diese Verträge nicht den Bestimmungen des § 343 über die Auflösung des

Vertragsverhältnisses widersprechen.

2. (2)Die Bestimmungen über die Entscheidung von Streitigkeiten aus Verträgen mit den Vertragspartnern sind auch

bei Streitigkeiten aus Verträgen, die vor dem 1. Jänner 1956 abgeschlossen worden sind, entsprechend

anzuwenden.
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